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Liebe Mandantinnen und Mandanten,

der Gesetzgeber unterscheidet bei Minijobbern zwischen geringfügig Beschäftigten und kurzfristig 

Beschäftigten. 

In einigen Bereichen der Wirtschaft kann der Arbeitsanfall stark schwanken. So benötigt man bei-

spielsweise in der Außengastronomie im Sommer punktuell mehr Aushilfen als im Herbst. Diese 

Aushilfen üben ihre Tätigkeit oft als sogenannte Minijobber auf Abruf aus. Gibt es in Ihrem Unter-

nehmen Spitzenzeiten, in etwa eine besonders hohe Nachfrage zu bestimmten Jahreszeiten, so 

kann die kurzfristige Beschäftigung von Aushilfskräften hilfreich sein. Steuer- und sozialversiche-

rungsrechtlich bringt die Beschäftigung von Aushilfen einige Besonderheiten mit sich. Als Arbeitge-

ber müssen Sie daher die gesonderten Regeln, die für solche Beschäftigten jeweils gelten, beachten.

Wir haben Ihnen alle relevanten Informationen in diesem Merkblatt zusammengestellt.

Als Kanzlei stehen wir Ihnen selbstverständlich auch in dieser Sache zur Seite, sprechen Sie uns an.
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1.1 Allgemeines

Bei den geringfügigen Beschäftigungen (auch Minijobs 

genannt) unterscheidet der Gesetzgeber zwischen der 

geringfügig entlohnten Beschäftigung und der kurz-

fristigen Beschäftigung (siehe Punkt 2).

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, 

wenn das monatliche Arbeitsentgelt im Jahresdurch-

schnitt nicht mehr als 520 € (bis zum 30.09.2022: 450 

€) beträgt.

Hinweis

Zum 01.10.2022 wurde die Entgeltgrenze von 450 € auf 520 

€ angehoben, um auch mit dem erhöhten Mindestlohn von 

12 € eine wöchentliche Arbeitszeit von zehn Stunden zu er-

möglichen. Die Entgeltgrenze wird zukünftig dynamisch aus-

gestaltet, das heißt, dass sie sich an einer Wochenarbeitszeit 

von zehn Stunden orientiert und bei jeder Mindestlohnerhö-

hung ebenfalls steigt.

Dabei kann für den Beginn des Jahreszeitraums auch 

dann auf den ersten Tag eines Monats abgestellt wer-

den, wenn die Beschäftigung im Laufe eines Kalender-

monats beginnt (z.B. Beginn der Beschäftigung am 

15.02., Beginn des Jahreszeitraums ab 01.02.).

Hinweis

Die Entgeltgrenze von 520 € stellt einen Monatswert dar. Un-

abhängig von der Dauer der Beschäftigung ist kein anteiliger 

Monatswert zu bilden. Dies gilt sowohl für geringfügig ent-

lohnte als auch für kurzfristige Beschäftigungen.

Mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen wer-

den zusammengerechnet. Auf die Dauer der wöchent-

lichen Arbeitszeit kommt es an sich nicht an – aufgrund 

des Mindestlohns ergibt sich jedoch eine rechnerische 

Obergrenze (siehe Punkt 1.6). Für geringfügig Beschäf-

tigte gelten grundsätzlich alle arbeitsrechtlichen Vor-

schriften wie für Arbeitnehmer (siehe Punkt 1.5).

Die Ausübung einer geringfügigen Beschäftigung ne-

ben einer versicherungspflichtigen Beschäftigung kann 

auf Antrag sozialversicherungsfrei bleiben. Jeder wei-

tere Minijob wird mit der Hauptbeschäftigung zusam-

mengerechnet und ist mit Ausnahme der Arbeitslosen-

versicherung in der Regel versicherungspflichtig.

Beispiel

Tim übt eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäf-

tigung aus. Am 01.10.2022 nimmt er einen 520-€-Job mit 

einem monatlichen Verdienst von 150 € auf. Dieser Minijob 

wird nicht  mit der  versicherungspflichtigen Hauptbeschäfti-

1. Geringfügig Beschäftigte (Minijobber)
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gung zusammengerechnet. Am 01.11.2022 nimmt Tim eine 

zweite Nebenbeschäftigung für monatlich 200 € auf. Diese 

wird mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet; sie 

ist kein 520-€-Job  und unterliegt mit Ausnahme der Arbeits-

losenversicherung der vollen Sozialversicherungspflicht.

Wichtig

In Wirtschaftsbereichen, in denen ein erhöhtes Risiko für 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung besteht, müssen 

Arbeitgeber auch für Minijobber eine Sofortmeldung spätes-

tens bei Aufnahme der Beschäftigung abgeben:

•	 Baugewerbe,

•	 Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,

•	 Personenbeförderungsgewerbe,

•	 Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe,

•	 Schaustellergewerbe,

•	 Unternehmen der Forstwirtschaft,

•	 Gebäudereinigungsgewerbe,

•	 Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen 

und Ausstellungen beteiligen, und 

•	 Fleischwirtschaft.

Die Sofortmeldung (Meldegrund „20“) ist im bestehenden 

DEÜV-Meldeverfahren integriert. Dabei steht DEÜV für Da-

tenerfassungs- und Übermittlungsverordnung.

1.2 Sozialversicherungsbeiträge

Für den Einzug von Sozialversicherungsbeiträgen für 

Minijobber ist die Bundesknappschaft (Minijob-Zentra-

le) zuständig – auch wenn der Arbeitnehmer bei einer 

anderen gesetzlichen Krankenversicherung versichert 

ist. Die Umlagen und die 2%ige Pauschsteuer (siehe 

Punkt 1.4) werden ebenfalls an die Bundesknappschaft 

entrichtet. Sie regelt die Verteilung der Abgaben auf die 

Kranken- und die Rentenversicherung sowie die Finanz-

verwaltung.

Als Arbeitgeber müssen Sie die Abgaben fristgerecht 

monatlich an die Minijob-Zentrale leisten – egal, ob Sie 

den Verdienst an Ihren Minijobber nur jährlich, halb-

jährlich oder quartalsweise auszahlen. Die gesamten 

Abgaben für einen Minijobber sind spätestens am dritt-

letzten Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem der 

Minijobber die Beschäftigung ausübt. Die Abgaben 

aus einer Einmalzahlung werden in dem Monat fällig, 

in dem Sie das einmalige Arbeitsentgelt auszahlen. Das 

gilt auch dann, wenn Sie die Einmalzahlung zwar noch 

im laufenden Monat auszahlen, aber erst nach dem für 

diesen Monat gültigen Fälligkeitstermin.

Monatliche Fälligkeits- und Übermittlungstermine 2022

Übermittlung des Beitrags-

nachweises bis

Fälligkeitstag (drittletzter 

Bankarbeitstag)

24.01. 27.01.

21.02. 24.02.

24.03. 29.03.

Übermittlung des Beitrags-

nachweises bis

Fälligkeitstag (drittletzter 

Bankarbeitstag)

24.04. 27.04.

23.05. 27.05.

23.06. 28.06.

24.07. 27.07.

24.08. 29.08.

25.09. 28.09.

24.10. 27.10.

23.11 28.11.

22.12 28.12.

1.2.1 Geringfügig Beschäftigte ohne eine weitere ver-

sicherungspflichtige Beschäftigung

•	 15 % Arbeitgeber-Pauschalbeitrag zur Rentenver-

sicherung

•	 13 % Arbeitgeber-Pauschalbeitrag zur Krankenver-

sicherung (ist der Arbeitnehmer privat krankenver-

sichert, entfällt der pauschale Beitrag zur Kranken-

versicherung)

•	 individuelle Beiträge an den zuständigen Unfallver-

sicherungsträger

Wichtig

Auch wenn vom Arbeitgeber pauschale Zahlungen an die 

Krankenversicherung geleistet werden, ist der Arbeitnehmer 

über das geringfügige Beschäftigungsverhältnis nicht kran-

kenversichert!

Umlagen

Arbeitnehmer, die arbeitsunfähig erkrankt sind, erhal-

ten eine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall durch den 

Arbeitgeber. Dies gilt auch für geringfügig Beschäftig-

te. Grundsätzlich nimmt die Krankenkasse eine Erstat-

tung vor; bei den Minijobs ist die Minijob-Zentrale die 

Lohnausgleichskasse. Die Mittel für diese Erstattungen 

werden im Rahmen eines Umlageverfahrens von den 

Arbeitgebern in Form der Umlage U1 erhoben. An die-

sem Umlageverfahren nehmen alle Arbeitgeber ver-

pflichtend teil, welche nicht mehr als 30 Arbeitnehmer
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beschäftigen. 

Bei der Berechnung der Gesamtzahl der Arbeitnehmer 

bleiben schwerbehinderte Menschen außer Ansatz. 

Arbeitnehmer, die teilzeitbeschäftigt sind, werden ent-

sprechend ihrer Wochenarbeitszeit nur anteilmäßig be-

rücksichtigt:

•	 nicht mehr als 10 Stunden mit 0,25

•	 nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und

•	 nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75.

Die Feststellung über die Teilnahme ist vom Arbeitge-

ber jeweils  zu  Beginn eines  Kalenderjahres zu treffen; 

sie gilt dann für das gesamte Kalenderjahr.

Die Umlage U1 beträgt 0,9 % des Bruttoarbeitsent-

gelts. Die Erstattung beträgt 80 % der Entgeltfortzah-

lung nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz.

Daneben besteht das Ausgleichsverfahren bei Schwan-

gerschaft und Mutterschaft, die sogenannte Umlage 

U2. Die Teilnahme ist nicht abhängig von der Betriebs-

größe. Die U2 beträgt 0,29 % des Bruttoarbeitsent-

gelts. Während des gesetzlichen Beschäftigungsverbots 

von Schwangeren und der ersten acht Wochen nach 

der Geburt werden 100 % des Mutterschutzlohns bzw. 

des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach dem Mut-

terschutzgesetz erstattet.

Mit Ausnahme der privaten Haushalte (siehe Punkt 

1.2.5) wird zusätzlich eine Insolvenzgeldumlage (so-

genannte Umlage U3) von allen Arbeitgebern erhoben. 

Der Zweck dieser Umlage ist es, dass im Inland beschäf-

tigten Arbeitnehmern im Fall der Insolvenz ihres Arbeit-

gebers Insolvenzgeld gezahlt wird. Die Höhe dieser 

Umlage beträgt 0,09 % des Bruttoarbeitsentgelts.

1.2.2 Beschäftigte mit einer versicherungspflichtigen 

Hauptbeschäftigung und einer weiteren geringfügi-

gen Beschäftigung

Häufig gehen Steuerpflichtige, die eine versicherungs-

pflichtige Beschäftigung haben, nebenbei noch einer 

geringfügigen Nebenbeschäftigung nach. Hierbei zählt 

aber nur die zeitlich erste Nebenbeschäftigung als ge-

ringfügige Beschäftigung. Es gelten die Ausführungen 

unter Punkt 1.2.1 entsprechend.

Beispiel

Anton ist als Angestellter voll versicherungspflichtig in einer 

Wachfirma beschäftigt. Daneben geht Anton noch einer 

Nebenbeschäftigung als Kellner nach. Hieraus erzielt er ein 

monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 350 €.

Lösung

Die Nebenbeschäftigung stellt eine geringfügige Beschäfti-

gung dar. Dies resultiert aus der Tatsache, dass Anton nur 

eine Nebenbeschäftigung hat und das aus dieser Beschäfti-

gung erzielte Arbeitsentgelt 520 € nicht übersteigt.

1.2.3 Beschäftigte mit einer versicherungspflichtigen 

Hauptbeschäftigung und mehr als einer geringfügigen 

Beschäftigung

Kommen noch weitere Beschäftigungen hinzu, so sind 

über die erste geringfügige Beschäftigung hinausge-

hende Beschäftigungen nicht als geringfügig einzu-

ordnen.

Beispiel

Anton ist als Angestellter in einem Büro tätig. Daneben geht 

Anton noch zwei Nebenbeschäftigungen nach: einer Be-

schäftigung als Kellner und einer als Wachmann. Aus der 

ersten Nebenbeschäftigung erzielt Anton ein monatliches 

Arbeitsentgelt in Höhe von 150 € und aus der zweiten Ne-

benbeschäftigung ein monatliches Arbeitsentgelt in Höhe 

von 170 €.

Lösung

Nur die erste Nebenbeschäftigung ist als geringfügige Be-

schäftigung anzusehen. Die zweite Nebenbeschäftigung ist 

mit der versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zusam-

menzurechnen.

1.2.4 Mehrere Minijobs nebeneinander ohne versiche-

rungspflichtige Hauptbeschäftigung

Hat ein Arbeitnehmer, der keiner versicherungspflich-

tigen Hauptbeschäftigung nachgeht, mehrere Mini-

jobs nebeneinander, werden die Bruttoarbeitsentgelte 

aus diesen Beschäftigungen zusammengezählt. Wenn 

bei der Zusammenzählung die monatliche Grenze von 

520 € nicht überschritten wird, gelten die einzelnen Be-

schäftigungen als geringfügig.

Beispiel

Gaby ist als Kellnerin in einem Restaurant tätig. Hieraus er-

zielt sie einen Arbeitslohn in Höhe von 150 € monatlich. Da
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neben geht Gaby noch als Putzfrau arbeiten. Bei dieser Tätig-

keit erhält sie einen Arbeitslohn in Höhe von 220 €.

Lösung

Beide Beschäftigungen sind zusammenzurechnen: Das von 

Gaby erzielte Arbeitsentgelt beträgt 370 € und übersteigt so 

nicht die Grenze von 520 €. Daher sind beide Beschäftigun-

gen als geringfügige Beschäftigungen anzusehen.

Anders sieht es hingegen aus, wenn die Summe der 

vom Steuerpflichtigen ausgeübten Beschäftigungen die 

520-€-Grenze übersteigt. Wenn bei Zusammenrech-

nung mehrerer Minijobs die monatliche Grenze von 

520 €  überschritten  wird, handelt  es  sich nicht  meh-

rum versicherungsfreie Minijobs. Vielmehr sind diese 

allesamt versicherungspflichtig und bei der zuständi-

gen Krankenkasse zu melden.

Beispiel

Beate ist als Kellnerin in einem Restaurant tätig. Hieraus er-

zielt sie einen Arbeitslohn in Höhe von 350 € monatlich. Da-

neben geht Beate noch als Putzfrau arbeiten. Bei dieser Tä-

tigkeit erhält sie einen Arbeitslohn in Höhe von 220 €.

Lösung

Beide Beschäftigungen sind zusammenzurechnen. Dabei be-

trägt das von Beate erzielte Arbeitsentgelt 570 € und über-

steigt somit die Grenze von 520 €. Dies hat zur Folge, dass 

keine der Beschäftigungen als geringfügige Beschäftigung 

anzusehen ist.

Wichtig

Die Situation in diesem Beispiel stellt immer ein Risiko für 

jeden Arbeitgeber dar: Der Arbeitgeber ist vor einer Bei-

tragsnachzahlung bei grob fahrlässiger beziehungsweise 

vorsätzlicher Nichtaufklärung aller Fakten bezüglich des 

Arbeitnehmers und dessen sozialversicherungsrechtlicher 

Beurteilung grundsätzlich nicht geschützt. Weder die Un-

kenntnis über weitere „Minijobs“ seines Arbeitnehmers noch 

seine ordnungsgemäßen Meldungen schützen ihn. Die Tat-

sache, dass der Sozialversicherungsträger von der Mehr-

fachbeschäftigung des Arbeitnehmers hätte wissen müssen, 

bietet ebenfalls keinen Schutz: Die Versicherungspflicht tritt 

kraft Gesetzes ein, unabhängig vom Kenntnisstand der So-

zialversicherungsträger. Handelt der Arbeitgeber sorgfältig, 

ist er geschützt, soweit es zurückliegende Beiträge angeht. 

Als Arbeitgeber sollten Sie sich deshalb vom Arbeitnehmer 

jährlich die Auskunft einholen, ob dieser weitere Beschäfti-

gungen ausübt.

Seit dem 01.01.2022 sollen Arbeitgeber, die kurzfristige Mi-

nijobber beschäftigen, eine Rückmeldung der Minijob-Zent-

rale erhalten, ob für die Aushilfe weitere kurzfristige Beschäf-

tigungen bestehen oder bestanden haben.

1.2.5 Geringfügig Beschäftigte im Privathaushalt (= 

Haushaltsscheckverfahren)

Eine Beschäftigung im Privathaushalt liegt vor, wenn 

die Beschäftigung durch einen privaten Haushalt be-

gründet ist und die Tätigkeit ansonsten gewöhnlich 

durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird 

(z.B. Kochen, Putzen, Betreuung von Kindern u.ä.).
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Nicht begünstigt sind hier Handwerksleistungen. Als 

Arbeitgeber kommen nur natürliche Personen (d.h. 

keine Unternehmen) in Betracht. Da ein Schutz durch 

die gesetzliche Unfallversicherung besteht, fällt hier 

auch ein Beitrag zur Unfallversicherung an.

Sozialversicherung:

•	 5 % Arbeitgeber-Pauschalbeitrag zur Rentenversi-

cherung

•	 5 % Arbeitgeber-Pauschalbeitrag zur Krankenver-

sicherung (ist der Arbeitnehmer privat krankenver-

sichert, entfällt der pauschale Beitrag zur Kranken-

versicherung)

•	 2 % Pauschalsteuer an die Finanzverwaltung (siehe 

Punkt 1.4)

•	 0,9 % Umlage U1

•	 0,29 % Umlage U2 

•	 1,6 % Unfallversicherungsbeitrag

Das Haushaltsscheckverfahren für geringfügig Be-

schäftigte im eigenen Haushalt ist für Sie als Arbeit-

geber Pflicht. Das bereits adressierte Formular für die 

Anmeldung finden Sie auf der Website www.minijob-

zentrale.de. Das ausgefüllte Formular muss sowohl von 

Ihnen als auch Ihrem geringfügig Beschäftigen unter-

schrieben werden. Ein SEPA-Lastschriftmandat ist im 

Formular bereits integriert. Mittels diesem werden die 

Arbeitgeberbeiträge direkt an zwei Terminen eingezo-

gen: die Beiträge für Januar bis Juni am 31.07. und die 

Beiträge für Juli bis Dezember am 31.01. des Folgejah-

res.

Vorteil für Arbeitgeber: Bei den Löhnen handelt es sich 

um sogenannte „haushaltsnahe Dienstleistungen“, die 

steuerlich geltend gemacht werden können. Als Arbeit-

geber können Sie Ihre jährliche Steuerschuld um 20 % 

der Aufwendungen vermindern (bis maximal 510 €) 

und damit wird Ihre Steuerlast geringer.

1.3 Rentenversicherungspflicht

Geringfügig Beschäftigte sind der normalen Renten-

versicherungspflicht unterworfen und müssen ihre Ren-

tenbeiträge selbst auf die normale Höhe aufstocken, 

sofern sie nicht ausdrücklich darauf verzichten. Wenn 

weniger als 175 € verdient wird, gilt der Betrag von 

175€ als Mindestbemessungsgrenze.

Während vor 2013 geringfügig Beschäftigte selbst frei-

willig in die Rentenkasse einzahlen konnten, wenn sie 

den Pauschalbetrag des Arbeitgebers aus dem Minijob 

freiwillig aufstockten, ist Letzteres nun der Regelfall und 

kann nur durch einen freiwilligen, ausdrücklichen Ver-

zicht des geringfügig Beschäftigten vermieden werden.

Der Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung be-

trägt 15 % vom Lohn in der gewerblichen Wirtschaft 

und 5 % vom Arbeitsentgelt für Minijobber in Privat-

haushalten. Der Arbeitnehmeranteil beträgt in der 

gewerblichen Wirtschaft 3,6 % und für Minijobber in 

Privathaushalten 13,6 %, womit der gesamte Pflicht-

beitrag sich auf 18,6 % beläuft.

Mit der Aufstockung auf den vollen Rentenversiche-

rungsbeitrag mit einem – in der gewerblichen Wirtschaft 

relativ geringen – eigenen Beitragsanteil erwerben Mi-

nijobber Ansprüche auf das volle Leistungsspektrum 

der gesetzlichen Rentenversicherung:

•	 Höhere Ansprüche auf Altersrente aufgrund voll-

wertiger Pflichtbeiträge

•	 Höhere Gutschriften für Wartezeiten aufgrund voll-

gültiger Beitragszeiten (Pflichtbeitragsmonate)

•	 Ansprüche auf eine Rente wegen Erwerbsminde-

rung, auf vorgezogene Altersrenten, auf die Ren-

tenberechnung nach Mindesteinkommen sowie 

Ansprüche auf Rehabilitationsleistungen (Kuren) 

nach einem halben Jahr

•	 Durch die Versicherungszeiten können Minijobber 

Lücken in der Versicherungsbiographie vermeiden

•	 Möglichkeit, von der staatlichen Förderung bei der 

privaten Altersvorsorge zu profitieren (Riester-För-

derung)

Hinweis

Die gezahlten Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenver-

sicherung können bei der Steuererklärung als Vorsorgeauf-

wendungen geltend gemacht werden.

Geringfügig entlohnte Arbeitnehmer können sich von 

der Rentenversicherungspflicht aber auch befreien las-

sen. Dazu sollte der Arbeitnehmer ein Musterformular 

nutzen und Ihnen als Arbeitgeber zustellen (z.B. abruf-

bar unter www.minijob-zentrale.de/befreiungsantrag). 

Als Arbeitgeber müssen Sie diesen Antrag mit Ein-

gangsdatum und  Angabe des  Zeitpunkts, ab  dem die

http://www.minijob-zentrale.de
http://www.minijob-zentrale.de
http://www.minijob-zentrale.de/befreiungsantrag
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Befreiung wirkt, in die Entgeltunterlagen des Arbeit-

nehmers aufnehmen und die Minijob-Zentrale über die 

Befreiung des Arbeitnehmers zeitnah informieren.

Hinweis

Die Befreiung ist für die gesamte Dauer des Minijobs und 

alle zeitgleichen Minijobs eines Arbeitnehmers bindend! Sie 

verliert erst mit dem Ende aller geringfügig entlohnten Be-

schäftigungen, für die der Antrag bindend ist, ihre Wirkung. 

Aber: Eine Beschäftigung endet nicht allein deswegen, weil 

der Arbeitnehmer Entgeltersatzleistungen bezieht oder in El-

ternzeit ist.

Daher müssen Sie als Arbeitnehmer bei der Aufnahme neuer 

Minijobs Ihren neuen Arbeitgeber über eine bestehende Be-

freiung informieren. 

Wenn von der Befreiung Gebrauch gemacht wird, 

bleibt es bei dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur 

Rentenversicherung (siehe Punkt 1.2.1).

Hinweis

Die Höchstgrenze für geringfügige Beschäftigung wurde 

zum 01.01.2013 von 400 € auf 450 € und zum 01.10.2022 

auf 520 € erhöht. Erhöhen Sie das Arbeitsentgelt Ihres Mit-

arbeiters in einem bereits bestehenden Minijob nach dem 

31.12.2012 auf regelmäßig mehr als 400 €, aber nicht mehr 

als 520 €, handelt es sich von diesem Zeitpunkt an um einen 

rentenversicherungspflichtigen Minijob nach neuem Recht. 

Dies gilt nicht, wenn der Beschäftigte eine Vollrente wegen 

Alters, ein Ruhestandsgehalt oder eine berufsständische Al-

tersversorgung bezieht. Aber auch im Fall von Entgelterhö-

hungen bis zu 520 € besteht in der Regel die Möglichkeit, die 

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht zu beantragen.

Hatte sich der Minijobber bereits vor dem 01.01.2013 für die 

Rentenversicherungspflicht entschieden und Rentenversiche-

rungsbeiträge freiwillig aufgestockt, ändert sich nichts. Der 

Minijobber bleibt weiterhin rentenversicherungspflichtig und 

kann sich nicht befreien lassen.

1.4 Lohnsteuer

Grundsätzlich sind alle 520-€-Jobs steuerpflichtig. Mit 

der Vereinbarung eines Minijobs kann erreicht wer-

den, dass mit der pauschalen Lohnsteuer von 2 % die 

Besteuerung abgeschlossen ist, der Verdienst aus dem 

Minijob also nicht in die Einkommensteuererklärung 

des Minijobbers einbezogen wird.

Hinweis

Seit dem 01.01.2022 muss der Arbeitgeber die Steuer-Iden-

tifikationsnummer der Minijobber im elektronischen Melde-

verfahren an die Minijob-Zentrale melden.

Für die Abrechnung der Lohnsteuer gibt es folgende 

Möglichkeiten:

•	 Variante 1: 2 % pauschale Lohnsteuer, wenn die 

Rentenversicherung pauschal mit 15 % berechnet 

wird.

•	 Variante 2: 20 % pauschale Lohnsteuer, wenn kei-

ne pauschalen Rentenversicherungsbeiträge ge-

zahlt werden.

•	 Variante 3: Nach den individuellen Besteuerungs-

merkmalen des Arbeitnehmers.

Zahlt der Arbeitgeber den pauschalen Rentenversiche-

rungsbeitrag von 15 %, hat er die Möglichkeit, die 

Lohnsteuer pauschal mit 2 % vom Arbeitsentgelt zu 

berechnen (Variante 1). Eine individuelle Abrechnung 

entfällt. Der Vorteil: In der 2%igen Pauschalsteuer sind 

Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer ent-

halten. Die pauschale Lohnsteuer von 2 % ist zusam-

men mit den pauschalen Kranken- und Rentenversiche-

rungsbeiträgen an die Minijob-Zentrale abzuführen.

Hinweis

Der 2%ige Pauschalsteuersatz ist auch dann anzuwenden, 

wenn der Minijobber keiner Kirche angehört.

Wenn durch die Ausübung mehrerer Minijobs die 

520-€-Grenze überschritten wird, darf die Lohnsteuer 

nicht pauschal mit 2 % berechnet werden. Denn die 

2%ige pauschale Lohnsteuer setzt voraus, dass die 

Rentenversicherungsbeiträge pauschal mit 15 % zu be-

rechnen sind. Ohne pauschale Rentenversicherungsbei-

träge kann die Lohnsteuer in diesem Fall mit 20 % vom 

Arbeitsentgelt berechnet werden (Variante 2). Hinzu 

kommen noch der Solidaritätszuschlag (5,5 % der pau-

schalen Lohnsteuer) und die Kirchensteuer (nach dem 

jeweiligen Landesrecht). Alternativ kann die Lohnsteuer 

auch nach den individuellen Besteuerungsmerkmalen 

des Arbeitnehmers abgerechnet werden (Variante 3).

Hinweis

Inwieweit sich der Verzicht auf die 2%ige pauschale Lohn-

steuer für den Minijobber lohnt, ist stets zu prüfen. Dabei 
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gilt: Ein solcher Verzicht lohnt sich nur dann, wenn bei der 

Einkommensteuerveranlagung des Minijobbers keine Steuer 

anfällt. Fallen aufgrund anderer Einkünfte Steuern an, ist die 

2%ige Lohnsteuer vorteilhafter, weil der Arbeitslohn des Mi-

nijobs dann nicht in die Einkommensteuererklärung einzube-

ziehen ist.

Es kann im arbeitsrechtlichen Innenverhältnis bestimmt wer-

den, wer Pauschalsteuern letztlich wirtschaftlich trägt. Ist 

dies der Arbeitnehmer, so ist der Steuerbetrag für Sie als 

Arbeitgeber nicht als Betriebsausgabe abzugsfähig.

Wichtig

Wenn Sie als Arbeitgeber regelmäßig Urlaubs- und/oder 

Weihnachtsgeld zahlen, müssen Sie diese Zahlungen auch 

für die geringfügig Beschäftigten berücksichtigen (siehe 

Punkt 1.5). Einmalzahlungen werden nur dann berücksich-

tigt, wenn diese auch tatsächlich ausgezahlt werden und sie 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich einmal 

jährlich zu erwarten sind. Zahlungen aus Anlass eines Jubi-

läums fallen hier nicht darunter. Sonderzahlungen können 

jedoch dazu führen, dass die Grenze von 450 € monatlich 

überschritten wird.

1.5 Arbeitsrecht

Für Minijobber gelten unter anderem folgende Rechte:

•	 Gleichbehandlung: Geringfügig Beschäftigten ste-

hen grundsätzlich dieselben Rechte wie regulär 

Beschäftigten zu. Wichtig ist das etwa bei Weih-

nachtsgeld, Urlaubsgeld und sonstigen Gratifikatio-

nen.

•	 Auch in Fragen der betrieblichen Mitbestimmung 

bestehen keine Unterschiede. Geringfügig Be-

schäftigte besitzen sowohl das aktive als auch das 

passive Wahlrecht zum Betriebsrat.

•	 Urlaub: Auch einem Minijobber stehen Urlaubsan-

sprüche zu. Die Höhe ergibt sich entweder aus dem 

Arbeitsvertrag, dem Tarifvertrag oder den gesetz-

lichen Regelungen.

Hinweis

Bestehen bei einem Übergang von einer sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigung in einen 520-€-Minijob noch Rest-

urlaubstage, sind diese mit dem erhöhten Entgeltanspruch 

aus der vorherigen sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigung zu vergüten. Ergibt sich daraus ein zu erwartendes 

Jahresentgelt von mehr als 5.400 € (ab 2023: 6.240 €), liegt 

weiterhin eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

vor. Als Arbeitgeber können Sie jedoch ab 01.01. eines jeden 

Jahres eine neue versicherungsrechtliche Beurteilung vorneh-

men und das Vorliegen eines 520-€-Minijobs prüfen.

•	 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bei Feier-

tagen: Im Fall einer Erkrankung oder an Feiertagen 

muss der Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen.

•	 Mutterschutz: Der gesetzliche Schutz der Schwan-

geren und der Mutter besteht unabhängig von der 

Form des Beschäftigungsverhältnisses.

•	 Auch der Kündigungsschutz gilt, wenn das Ar-

beitsverhältnis länger als sechs Monate besteht und
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	 im Betrieb insgesamt mehr als zehn Arbeitskräfte 

beschäftigt sind.

1.6 Mindestlohn

Für alle Arbeitgeber besteht die Verpflichtung, an die 

Beschäftigten den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen:

seit dem 01.10.2022

Stundenlohn 12,00 €

Maximale monatliche Stun-

denzahl
43,33

Maximale wöchentliche 

Stundenzahl
10,01

Dass der Mindestlohn gezahlt wird, muss durch den 

Arbeitgeber nachgewiesen werden. Hier bestehen Do-

kumentationspflichten: Beginn, Ende und Dauer der 

täglichen Arbeitszeit sind aufzuzeichnen und die Doku-

mentation ist mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

Ein Verstoß gegen diese Dokumentationspflichten kann 

ein Bußgeld zur Folge haben.

Hinweis

Von der Aufzeichnungspflicht sind ausgenommen:

•	 Minijobber in Privathaushalten (siehe Punkt 1.2.5)

•	 Enge Familienangehörige

Wenn der Mindestlohn nicht gezahlt wird, kann dies 

als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. Besondere 

Bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch der 

Grundsatz, dass der Beitragsanspruch der Sozialversi-

cherung dem Entstehungsprinzip folgt. Danach sind 

Sozialversicherungsbeiträge auch auf solche Lohnbe-

standteile zu zahlen, die gar nicht an den Arbeitneh-

mer ausgezahlt worden sind (sog. Phantomlohn).

1.7 Besonderheiten

1.7.1 Übungsleiter und Ehrenamt

Für Vereine und gemeinnützige Einrichtungen besteht 

der Vorteil, dass Einnahmen aus bestimmten nebenbe-

ruflichen Tätigkeiten steuerfrei und damit gleichzeitig 

auch beitragsfrei in der Sozialversicherung sind. Hierzu 

zählen die Steuerfreibeträge für Übungsleiter und Eh-

renamtliche:

•	 Die sogenannte Übungsleiterpauschale beträgt 

seit dem 01.01.2021 3.000 € pro Kalenderjahr. 

Dieser Steuerfreibetrag kann für nebenberufliche 

Tätigkeiten (z.B. von Trainern in Sportvereinen oder 

Ausbildern, Erziehern und Betreuern) in Anspruch 

genommen werden.

•	 Seit dem 01.01.2021 in Höhe von bis zu 840 € pro 

Kalenderjahr ebenfalls steuerfrei sind nebenberuf-

liche Einnahmen aus einer ehrenamtlichen Tätig-

keit (sog. Ehrenamtspauschale).

Hinweis

Beide Freibeträge gehören nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne 

der Sozialversicherung. Nur für den Teil des Verdienstes, der 

den Freibetrag übersteigt, müssen Steuern und Sozialversi-

cherungsbeiträge gezahlt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Steuerfreibeträge im 

Kalenderjahr zu berücksichtigen: Entweder monatlich 

zu gleichen Teilen („pro rata“) oder als Gesamtbetrag 

am Stück („en bloc“).

Für die Ermittlung des regelmäßigen monatlichen 

Arbeitsentgelts zur Prüfung des Vorliegens eines 

520-€-Minijobs wird der pro Kalenderjahr zur Verfü-

gung stehende Steuerfreibetrag immer in voller Höhe 

vom zu erwartenden Gesamtverdienst für das Kalen-

derjahr abgezogen. Ergibt sich danach im Monats-

durchschnitt ein Verdienst von bis zu 450 €, liegt ein 

Minijob vor. Im laufenden Kalenderjahr vom Arbeitneh-

mer bereits in Anspruch genommene Freibeträge sind 

zu berücksichtigen. Dies gilt unabhängig davon, ob der 

Steuerfreibetrag pro rata oder en bloc ausgeschöpft 

wird. Gemeldet und verbeitragt wird bei der Abrech-

nung en bloc nur der Zeitraum nach Ausschöpfung des 

Steuerfreibetrags.

Beispiel

Ein gesetzlich krankenversicherter Hausmann ist im Sport-

verein als Übungsleiter gegen ein monatliches Arbeitsentgelt 

von 640 € tätig. Gleichzeitig nimmt er im selben Sportver-

ein die Position des Kassenwarts wahr, wofür er monatlich 

70€ erhält. Es liegt ein einheitliches Beschäftigungsverhältnis 

bei demselben Arbeitgeber vor. Dieser beabsichtigt, auf das 

Arbeitsentgelt die als Aufwandsentschädigung vorgesehe-

nen Steuerfreibeträge von jährlich 3.000 € (Übungsleiterpau-

schale) und 840 € (Ehrenamtspauschale) anzuwenden. Die 

Steuerfreibeträge sollen pro rata ausgeschöpft werden.

Das regelmäßige Arbeitsentgelt für die Zeit von Januar bis 

Dezember ermittelt sich wie folgt:
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Verdienst ((640 € + 70 €) × 12 Monate) =		   8.520 €

abzgl. Steuerfreibetrag „Übungsleiterpauschale“     – 3.000 €

abzgl. Steuerfreibetrag „Ehrenamtspauschale“         –   840 €

sozialversicherungsrechtliches Arbeitsentgelt	  4.680 €

Da das Arbeitsentgelt unter Berücksichtigung der steuerfrei-

en Aufwandsentschädigungen 520 € nicht übersteigt (4.680 

€ : 12 = 390 €), ist die Beschäftigung geringfügig entlohnt. 

Es besteht Versicherungsfreiheit in der Kranken- und Arbeits-

losenversicherung sowie keine Versicherungspflicht in der 

Pflegeversicherung. In der Rentenversicherung liegt Versi-

cherungspflicht vor, von der sich der Hausmann auf Antrag 

befreien lassen kann. Der Arbeitgeber hat Pauschalbeiträge 

zur Krankenversicherung  und  gemeinsam  mit  dem  Haus-

mann Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zu zahlen. Die 

Beschäftigung ist ganzjährig zu melden und zu verbeitragen.

1.7.2 Minijob auf Abruf

Wenn Sie als Arbeitgeber mit einem Minijobber auf Ab-

ruf keinen Arbeitsvertrag geschlossen haben oder ein 

bestehender Arbeitsvertrag keine Aussagen zur wö-

chentlichen Arbeitszeit trifft, gilt seit dem 01.01.2019 

für die Sozialversicherung regelmäßig eine Arbeitszeit 

von 20 Wochenstunden. 

Hinweis

Die tatsächlichen Stunden reduzieren die fiktive wöchentli-

che Arbeitszeit.

Bis Ende 2018 wurde in solchen Fällen von einer re-

gelmäßigen Arbeitszeit von nur zehn Arbeitsstunden 

ausgegangen. Diese Verdopplung der angenommenen 

Arbeitsstunden kann dazu führen, dass die Geringver-

dienstgrenze für Minijobs von 520 € im Monat regel-

mäßig überschritten wird, wie folgende Berechnung 

zeigt:

20 Arbeitsstunden pro Woche × 12 € (aktueller Min-

destlohn) × 4,33 (Wochenfaktor) = 1.039,20 € (Mo-

nats-lohn)

Hinweis

Der Wochenfaktor von 4,33 ergibt sich daraus, dass man die 

52 Kalenderwochen eines Jahres durch zwölf Monate teilt.

Diese Überschreitung führt dann zur Sozialversiche-

rungspflicht.

Letzterer kann man auch nicht durch Stundenaufzeich-

nungen mit einer deutlich geringeren Arbeitszeit als 20 

Wochenstunden entgehen. Im Gegensatz zum Steuer-

recht, das sich nach den tatsächlichen Gegebenheiten 

richtet, entscheidet in der Sozialversicherung der An-

spruch. Da der gesetzlichen Regelung im Teilzeit- und 

Befristungsgesetz (TzBfG) zufolge ein Anspruch von 20 

Arbeitsstunden pro Woche besteht, muss dieser immer 

dann zugrunde gelegt werden, wenn nichts anderes 

vereinbart worden ist.

Hinweis

Schließen Sie als Arbeitgeber mit geringfügig Beschäftigten 

Arbeitsverträge, die eine tatsächliche Wochenarbeitszeit be-

inhalten. Nur auf diese Weise können Sie der Annahme von 

20 Wochenarbeitsstunden entgehen. Ist als wöchentliche 

Arbeitszeit eine Mindestarbeitszeit vereinbart, dürfen Sie nur 

bis zu 25 % der wöchentlichen Arbeitszeit zusätzlich abrufen. 

Ist als wöchentliche Arbeitszeit eine Höchstarbeitszeit verein-

bart, dürfen Sie bis zu 20 % der wöchentlichen Arbeitszeit 

weniger abrufen.

1.7.3 Ausländische Minijobber

Ausschließlich in Deutschland beschäftigte 520-€-Mi-

nijobber aus dem Ausland unterliegen den deutschen 

Rechtsvorschriften zur sozialen Sicherheit. Der Pau-

schalbeitrag zur Krankenversicherung ist zu zahlen, 

wenn sie in Deutschland gesetzlich krankenversichert 

sind. Der 520-€-Minijob selbst begründet zwar keine 

Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung. Da ausländische Arbeitnehmer in der Regel in 

Deutschland auch nicht anderweitig krankenversichert 

sind, kommt für sie aber die sogenannte Auffangver-

sicherungspflicht in Betracht. Das gilt nicht für Perso-

nen, die zuletzt privat krankenversichert waren (z.B. bei 

Arbeitnehmern aus einem EU/EWR-Mitgliedstaat oder 

aus der Schweiz).

Trifft der Sachverhalt zu, müssen Sie als Arbeitgeber 

vom Beschäftigten einen entsprechenden Nachweis 

verlangen und zu den Entgeltunterlagen nehmen. Fehlt 

dieser Nachweis, sind Pauschalbeiträge zur Krankenver-

sicherung zu zahlen.
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2. Kurzfristig Beschäftigte (Aushilfskräfte)

2.1 Allgemeines

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Be-

schäftigung

•	 innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei 

Monate oder 70 Arbeitstage beschränkt ist oder

•	 nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt (z.B. Sai-

sonarbeit) oder

•	 im Voraus vertraglich begrenzt ist und

•	 nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Hinweis: Corona-Regelung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Corona-Krise wurde die 

Dreimonatsgrenze für den Zeitraum vom 01.03.2021 bis 

31.10.2021 auf vier Monate oder 102 Arbeitstage erhöht. 

Eine kurzfristige Beschäftigung konnte demnach länger be-

stehen, ohne sozialversicherungspflichtig zu werden.

Klassische Einsatzfelder sind Saisonarbeiter (z.B. in Frei-

bädern, in Biergärten oder Inventur- und Erntehelfer).

Bisher ging man vom Dreimonatszeitraum (01.03.2021 

bis 31.10.2021: Viermonatszeitraum) aus, wenn die 

Beschäftigung an mindestens fünf Tagen pro Woche 

ausgeübt wurde. Das Bundessozialgericht (BSG) hat 

dieser Sichtweise widersprochen. Gemäß Ansicht des 

BSG stehen die Zeitgrenzen von drei Monaten und 70 

Tagen gleichwertig nebeneinander. Auf die Anzahl der 

wöchentlichen Arbeitstage kommt es nicht an. Eine 

kurzfristige Beschäftigung liegt demnach auch dann 

vor, wenn diese für drei Monate vereinbart ist, jedoch 

an mehr als 70 Tagen ausgeübt wird.

Sofern von vornherein feststeht, dass diese Grenzen 

überschritten werden, liegt auch keine kurzfristige Be-

schäftigung vor. Dagegen ist ein vorübergehendes un-

vorhersehbares Überschreiten der Entgeltgrenze (z.B. 

aufgrund einer Krankheitsvertretung) bis zur Dauer von 

drei Monaten (01.03.2021 bis 31.10.2021: vier Mona-

ten) bzw. 70 Arbeitstagen (01.03.2021 bis 31.10.2021: 

102 Arbeitstagen) auch bei einem Arbeitsentgelt von 

mehr als 5.400 € (ab 2023: 6.240 €) pro Jahr unschäd-

lich.

Hinweis

Die Tätigkeit darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden, so-

fern das Entgelt über 520 € liegt. Berufsmäßigkeit liegt unter 

anderem vor, wenn der Arbeitende seinen Lebensunterhalt 

ausschließlich mit dem Lohn aus der Beschäftigung be-

streitet. Für alle Arbeitslosengeldempfänger gilt, dass diese 

berufsmäßig arbeiten. Typische kurzfristig Beschäftigte sind 

Schüler und Studenten oder Hausfrauen/-männer. Liegt das 

monatliche Entgelt unter 520 €, muss das Merkmal „Berufs-

mäßigkeit“ nicht geprüft werden.
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Eine Arbeitshilfe der Minijob-Zentrale zur Prüfung des Merk-

mals „Berufsmäßigkeit“ können Sie hier finden:

https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/

DE/Schaubilder_pruefhilfen/gewerblich/Entscheidung_Be-

rufsmaessigkeit.html

Solange die Tätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird, 

kommt es bei kurzfristigen Minijobs – anders als bei 

den geringfügigen Minijobs – auf die Höhe des Einkom-

mens nicht an.

Hinweis

Überschreitet eine als kurzfristig vereinbarte Beschäftigung 

die Zeitgrenzen, so tritt vom Tag des Überschreitens an die 

Versicherungspflicht ein.

Wichtig

Für die Wirtschaftsbereiche, in denen ein erhöhtes Risiko für 

Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung besteht, müssen 

Arbeitgeber auch für kurzfristig Beschäftigte eine Sofortmel-

dung (Meldegrund „20“) spätestens bei Aufnahme der Be-

schäftigung abgeben (siehe Punkt 1.1).

Kurzfristige Minijobs sind grundsätzlich mit den Mel-

degründen „10“ und „30“ oder „40“ bei der Minijob-

Zentrale anzugeben. Dabei bedeutet

•	 10 „Anmeldung wegen Beginn einer Beschäfti-

gung“, 

•	 30 „Abmeldung wegen Ende einer Beschäftigung“ 

und

•	 40 „Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende 

der Beschäftigung“.

Vor allem die Meldegründe „13“ und „34“, die bei fort-

bestehendem Arbeitsverhältnis eine Unterbrechung der 

entgeltlichen Beschäftigung von mehr als einem Monat 

anzeigen, gelten nicht.

Bei Rahmenvereinbarungen bestehen aber keine Be-

denken, wenn eine Anmeldung mit Abgabegrund „10“ 

zum Beginn der Rahmenvereinbarung und eine Abmel-

dung mit Abgabegrund „30“ zum Ende der Rahmen-

vereinbarung vorgenommen wird. Die Meldegründe 

können bei Rahmenvereinbarungen selbst dann ge-

nutzt werden, wenn nicht in jedem Kalendermonat ein 

Arbeitseinsatz gegen Arbeitsentgelt erfolgt.

2.2 Sozialversicherungsfreiheit, Umlagen und Lohn-

steuer

Liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor, ist diese für 

Arbeitgeber und -nehmer sozialversicherungsfrei.

Hinweis

Für Meldezeiträume nach dem 01.01.2022 muss der Arbeit-

geber bei der Anmeldung eines kurzfristigen Beschäftigten 

angeben, wie der Beschäftigte für die Dauer des Arbeitsver-

hältnisses krankenversichert ist. Bei der Angabe der Melde-

gründe „10“ oder „40“ muss dann noch zusätzlich das Kenn-

zeichen „1“ oder „2“ eingetragen werden:

•	 1 „Beschäftigter ist gesetzlich krankenversichert“

•	 2 „Beschäftigter ist privat krankenversichert oder ander-

weitig im Krankheitsfall abgesichert

Ebenso muss der Arbeitgeber seit dem 01.01.2022 Unter-

lagen zum Krankenversicherungsschutz des kurzfristig Be-

schäftigten zu den Entgeltunterlagen nehmen.

Gleichzeitig sollen Arbeitgeber, die ab dem 01.01.2022 kurz-

fristige Minijobber beschäftigen, eine Rückmeldung von der 

Minijob-Zentrale erhalten, ob für die Aushilfe weitere kurz-

fristige Beschäftigungen bestehen oder bestanden haben.

Der kurzfristig Beschäftigte ist in der gesetzlichen Un-

fallversicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrank-

heiten versichert. Die Beiträge zu dieser Pflichtversiche-

rung (individuelle Höhe) werden vom Arbeitgeber an 

die zuständige Berufsgenossenschaft gezahlt.

Auch für kurzfristig Beschäftige muss der Arbeitgeber 

Umlagen aufgrund des Ausgleichsverfahrens entrich-

ten (siehe Punkt 1.2).

Der Arbeitslohn aus einer kurzfristigen Beschäftigung 

ist uneingeschränkt lohnsteuerpflichtig. Es gilt das üb-

liche Steuerabzugsverfahren entweder nach den indi-

viduellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen oder einer pau-

schalen Lohnsteuer in Höhe von 25 %.

Die Zahlung der pauschalen Lohnsteuer ist jedoch nur 

möglich, wenn

•	 der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegent-

lich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt 

wird,

•	 der durchschnittliche Arbeitslohn je Arbeitsstunde 

nicht höher als 15 € ist,

https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Schaubilder_pruefhilfen/gewerblich/Entscheidung_Berufsmaessigkeit.html
https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Schaubilder_pruefhilfen/gewerblich/Entscheidung_Berufsmaessigkeit.html
https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Schaubilder_pruefhilfen/gewerblich/Entscheidung_Berufsmaessigkeit.html
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•	 der tägliche Arbeitslohn während der Beschäfti-

gungsdauer 120 € durchschnittlich je Arbeitstag 

nicht übersteigt oder die Beschäftigung zu einem 

unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich 

wird, und

•	 die Beschäftigung nicht über 18 zusammenhän-

gende Arbeitstage hinausgeht.

Für kurzfristig Beschäftigte müssen die gleichen Mel-

dungen gemacht werden wie für versicherungspflich-

tig Beschäftigte. Für kurzfristig Beschäftigte müssen 

ebenfalls Entgeltmeldungen erstellt werden, allerdings 

sind nur die Daten zur Unfallversicherung anzugeben. 

Das in der Rentenversicherung oder nach dem Recht 

der Arbeitsförderung beitragspflichtige Arbeitsentgelt 

(beitragspflichtiges Bruttoarbeitsentgelt) wird dann mit 

„0 €“ gemeldet.

Hinweis

Der pauschale Lohnsteuersatz für kurzfristig Beschäftigte, die 

ausschließlich in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt 

werden, fällt mit 5 % deutlich geringer aus. Die kurzfristig 

Beschäftigten dürfen jedoch nicht:

•	 für Arbeiten eingesetzt werden, die ganzjährig anfallen 

und

•	 zu den land- und forstwirtschaftlichen Fachkräften zäh-

len.

Vor allem Erntehelfer fallen in diese Gruppe von kurzfristig 

Beschäftigten.

2.3 Arbeitsrecht

Die Versicherungsfreiheit wegen kurzfristiger Beschäf-

tigung kann nur bei befristeten Arbeitsverhältnissen im 

Sinne des TzBfG in Betracht kommen. 

Wichtig

Nach dem TzBfG sind Befristungen in vielen Fällen unzu-

lässig, beispielsweise wenn kein ausreichender sachlicher 

Grund vorlag oder die Grenze von zwei Jahren für Befristun-

gen ohne Sachgrund überschritten wurde. Diese Unwirksam-

keit kann vom Arbeitnehmer innerhalb einer Frist von drei 

Wochen nach dem vereinbarten Ende mit einer Klage beim 

Arbeitsgericht geltend gemacht werden. Die Befristung eines 

Arbeitsvertrags bedarf vor der Arbeitsaufnahme zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Die arbeitsrechtliche Folge bei 

Verstößen gegen die Schriftform ist ein dauerhaftes Arbeits-

verhältnis.

Dauert ein Arbeitsverhältnis über ein Jahr an oder ist es 

durch eine Vereinbarung von vornherein auf jährliche 

Wiederholungen angelegt, liegt keine kurzfristige Be-

schäftigung vor. Dies gilt auch, wenn pro Jahr an nur 

bis zu 70 Arbeitstagen gearbeitet wird.

Auch die anderen arbeitsrechtlichen Vorschriften sind 

auf die kurzfristig Beschäftigten anwendbar; dies be-

trifft vor allem den zu gewährenden Mindestlohn von 

12 €.

3. Übergangsbereich

Zum 01.07.2019 änderte sich die Regelung bezüglich 

sogenannter Midijobs. Ab diesem Datum galten Be-

schäftigungsverhältnisse im „Übergangsbereich“ mit 

einem regelmäßigen Arbeitsentgelt von 450,01 € bis 

1.300 € als Midijobs. Seit dem 01.10.2022  liegt der 

Übergangsbereich bei 520,01 € bis 1.600 €. Beschäfti-

gungsverhältnisse mit einem Entgelt in diesem Bereich 

gelten also als Midijobs.

Hinweis

Die Regierung hat beschlossen, dass die Höchstgrenze ab 

dem 01.01.2023 auf 2.000 € steigt. Der Übergangsbereich 

wird dann bei 520,01 € bis 2.000 € liegen.

Beispiel

Axel übt nebeneinander drei Beschäftigungen als Raumpfle-

ger aus, jeweils bei verschiedenen Arbeitgebern. Daneben 

hat er keine Hauptbeschäftigung. In seinen drei Beschäfti-

gungsverhältnissen erhält Axel jeweils ein Arbeitsentgelt 

von 200 € monatlich. Axels monatliches Arbeitsentgelt 

beläuft sich somit auf insgesamt 600 € und übersteigt die 

520-€-Grenze. Die Minijob-Regelungen finden keine Anwen-

dung; es handelt sich um ein Beschäftigungsverhältnis im 

Übergangsbereich.
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Bei der Ermittlung des maßgeblichen Entgelts werden 

alle Einnahmen berücksichtigt, auf die der Arbeitneh-

mer Anspruch hat (aus Tarifvertrag, betrieblich übli-

chen Zusatzleistungen, Betriebsvereinbarungen oder 

Arbeitsvertrag), unabhängig davon, ob diese gezahlt 

werden oder nicht.

Im Übergangsbereich unterliegen die Arbeitsentgelte 

grundsätzlich der Versicherungspflicht in allen Zwei-

gen der Sozialversicherung, jedoch sind die Sozialver-

sicherungsbeiträge der Arbeitnehmer im Übergangs-

bereich niedriger als bei Beschäftigten mit einem Lohn 

oberhalb der 1.600-€-Grenze (ab 01.01.2023: 2.000 

-€-Grenze). Die Arbeitgeberbeiträge verändern sich 

aber nicht, sondern hier muss der Arbeitgeber trotzdem 

den vollen Beitragsanteil tragen.

Hinweis

Beschäftigte, die am 30.09.2022 Midijobber mit einem durch-

schnittlichen Arbeitsentgelt bis 520 € im Monat waren und 

deren Arbeitsentgelt sich danach nicht erhöht hat, bleiben 

aufgrund einer Bestandsschutzregelung bis zum 31.12.2023 

unter den alten Midijob-Bedingungen versicherungspflichtig 

in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. Auf 

Antrag können sie von der Versicherungspflicht befreit wer-

den.

Auf der Website der Deutschen Rentenversicherung 

Bund finden Sie einen Rechner, mit dem Sie die Höhe 

der jeweiligen Abgabenanteile errechnen können:

www.deutsche-rentenversicherung.de  a Experten  

a Arbeitgeber&Steuerberater a Gleitzone/Übergangs-

bereich a Gleitzonenrechner/Übergangsbereichsrech-

ner.

4. Sonderfall: Minijobs und Kurzarbeitergeld

Die Anordnung von Kurzarbeit ermöglicht es Unterneh-

men, sozialverträglich die Arbeitszeit der Belegschaft 

vorübergehend herabzusetzen und so zum Beispiel auf 

konjunkturelle Schwankungen und damit einhergehen-

de Auftragsrückgänge zu reagieren. Hierdurch können 

betriebsbedingte Kündigungen verhindert werden. Im 

Zuge der Kurzarbeit erhalten die Arbeitnehmer Kurz-

arbeitergeld (KUG), das eine Leistung aus der Arbeits-

losenversicherung darstellt. So können teilweise Ent-

gelteinbußen aufgrund der Reduzierung der Arbeitszeit 

minimiert werden.

Minijobber können aufgrund ihrer Versicherungsfrei-

heit in der Arbeitslosenversicherung kein KUG bezie-

hen. Allerdings ist es möglich, dass Arbeitnehmer, für 

die Kurzarbeit  angeordnet wurde,  neben ihrer Haupt- 

http://www.deutsche-rentenversicherung.de
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beschäftigung auch einen Minijob aufnehmen, um den 

Verdienstausfall aufgrund der Kurzarbeit auszugleichen. 

Hierbei ist aber zu beachten, dass sich der Verdienst aus 

dem Minijob auf die Berechnung des KUG auswirkt, da 

die Berechnungsgrundlage des KUG um die Höhe der 

Einnahmen aus dem Minijob gekürzt wird.

Minijobber können aufgrund ihrer Versicherungsfrei-

heit in der Arbeitslosenversicherung kein KUG bezie-

hen. Allerdings ist es möglich, dass Arbeitnehmer, für 

die Kurzarbeit angeordnet wurde, neben ihrer Haupt-

beschäftigung nun auch einen Minijob aufnehmen, um 

den Verdienstausfall aufgrund der Kurzarbeit auszuglei-

chen. Hierbei ist aber zu beachten, dass sich der Ver-

dienst aus dem Minijob auf die Berechnung des KUG 

auswirkt, da die Berechnungsgrundlage des KUG um 

die Höhe der Einnahmen aus dem Minijob gekürzt wird.

Hinweis

Weitere Informationen zur Berechnung des KUG finden Sie in 

unserem Merkblatt „Kurzarbeitergeld“. Sprechen Sie uns bei 

Bedarf gerne darauf an.

Corona-Regelungen: Ausnahme

Im Rahmen der Corona-Krise wurde hier jedoch eine 

Ausnahme geschaffen. Zunächst entfiel eine Anrech-

nung auf das Kurzarbeitergeld, wenn der Minijob in 

einem systemrelevanten Bereich aufgenommen wurde. 

Zu den systemrelevanten Bereichen zählen zum Beispiel 

die Landwirtschaft oder die Gesundheitspflege.

Voraussetzung für diese Ausnahmeregelung war je-

doch, dass der aus der Hauptbeschäftigung noch ge-

zahlte Lohn, das KUG und der Verdienst aus dem Mi-

nijob in Summe das ursprüngliche Bruttoeinkommen 

nicht überstiegen. Ansonsten entfiel die Ausnahme 

und der Minijob wurde auf das KUG angerechnet.

Diese Ausnahme wurde für alle Berufsgruppen geöff-

net und galt bis zum 30.06.2022. Seit dem 01.07.2022 

wird der Verdienst aus einem Minijob wieder auf das 

KUG angerechnet. Ein Minijob, der schon vor Anord-

nung der Kurzarbeit bestand und fortgesetzt wird, wirkt 

sich hingegen nicht auf die Berechnung des KUG aus.

Hinweis

Die Regierung kann mit Befristung bis zum 30.06.2023 den 

anrechnungsfreien Hinzuverdienst wieder ermöglichen.

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.

Rechtsstand: November 2022

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammen-

gestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht 

ersetzen.
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